
Gemeinde Reinach 

Polizei Reinach 

Hauptstrasse 10 

4153 Reinach 

www.reinach-bl.ch 

Telefon 061 511 60 60 
gemeindepolizei@reinach-bl.ch 

Verpflichtungserklärung Fahr-/Parkbewilligung 

Der/die Unterzeichnende ist gemäss § 26 Abs. 4 Polizeiverordnung der Gemeinde Reinach zum kostenlosen 

Bezug von unbefristeten Fahr-/Parkbewilligungen der Polizei Reinach berechtigt. 

Name / Vorname:  ...............................................................  

Geburtsdatum:  ...............................................................  

Adresse:  ...............................................................  

Tel.-Nr./Mobile-Nr.: ...............................................................  

Er/sie verpflichtet sich dazu, folgende Bedingungen einzuhalten: 

 Er/sie ist für die Bekanntgabe aller notwendigen Informationen (Personen- und Fahrzeugangaben) für 
die Bewilligungsausstellung verantwortlich. Änderungen dieser Informationen teilt er/sie innerhalb von 
14 Tagen der Polizei Reinach mit.

 Die notwendigen Informationen sind mit separatem Dokument (z.B. Excel-Tabelle) einzureichen und 
umfassen folgende Daten:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Mobil-Nr., Ktrl.-Schild, Fz-Marke, Fz-Typ, Fz-Farbe.

 Eine Bewilligung darf weder bearbeitet, kopiert noch vervielfältigt werden.
 Wenn eine Bewilligung nicht mehr benötigt wird, muss diese an die Polizei Reinach abgegeben werden.

Für den Gebrauch von Bewilligungen gilt folgendes: 

 Die Bewilligung berechtigt nur das aufgeführte, mit der Kontrollschildnummer bezeichnete Fahrzeug.

 Die Bewilligung gilt nur für das auf der Vorderseite bezeichnete Gebiet.
 Bei Fahrbewilligungen ist immer der direkteste Weg zu wählen um zu dem auf der Vorderseite aufge-

führten Zielort zu gelangen.

 Die Bewilligung ist bei Inanspruchnahme immer gut lesbar unter die Windschutzscheibe zu legen.
 Eine Parkierungsbewilligung gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz.

 Rettungswege, Zu- und Durchfahrten müssen immer freigehalten werden.

 Alle übrigen Verkehrsvorschriften behalten ihre Gültigkeit.

Gemäss § 26 Abs. 5 Polizeiverordnung gilt: 

«Verloren gegangene Bewilligungen werden nur kostenpflichtig neu ausgestellt. Missbräuchlich verwendete 
Fahr- und/oder Parkbewilligungen werden durch die Polizei Reinach per sofort entzogen. Nach Entzug einer 

Bewilligung kann eine neue Fahr- und/oder Parkbewilligung erst nach entsprechendem Beschluss des Gemein-

derates ausgestellt werden.» 

IGOR-Verein:  .......................................  

Ort: .........................  Datum: ..........................  Unterschrift: ................................ 
Zeichnungsberechtigte Person 
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